
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus in Sachsen 
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Die Sächsische Staatsregierung begegnet dem Rechtsextremismus mit 
großer Entschlossenheit. Sie verfolgt dabei einen ganzheitlichen An-
satz bestehend aus einer präventiven und einer repressiven Strategie.

Die präventive Strategie setzt auf Aufklärung und Information der 
Bürger des Freistaates sowie auf die politisch-argumentative Ausein-
andersetzung mit dem rechtsextremistischen Gedankengut und seinen 
Propagandisten. Dazu gehört die Unterstützung von Programmen und 
Projekten der politischen Bildung, der Teilhabe und des bürgerschaftli-
chen Engagements. Ziel ist, Bürger aller Altersgruppen und Schichten 
für die Mitgestaltung eines demokratischen Gemeinwesens zu gewin-
nen und somit rechtsextremistischen Bestrebungen und Erscheinungen 
den Nährboden zu entziehen. Dabei kommt es vor allem darauf an, etab-
lierte Multiplikatoren und traditionelle Meinungsbildner, wie Kirchen 
oder Sport- und andere Vereine, in die Kommunikation einzubeziehen.

Die repressive Strategie setzt auf die konsequente Verfolgung strafba-
rer Handlungen mit rechtsextremistischer Motivation. Dazu, insbeson-
dere zur frühzeitigen Abwehr und effektiven Aufklärung rechtsextre-
mistischer Straftaten, hat die sächsische Polizei ein breit gefächertes 
Bündel aufeinander abgestimmter und miteinander vernetzter Maß-
nahmen erarbeitet. Sämtliche Maßnahmen sind an dem Grundsatz 
ausgerichtet, bei besonders niedriger Einschreitschwelle alle rechtli-
chen und taktischen Möglichkeiten konsequent auszuschöpfen.

Markus Ulbig
Sächsischer Staatsminister des Innern

Markus Ulbig

Staatsminister des Innern
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Im Freistaat Sachsen wurde im Jahr 2008 der  
Landespräventionsrat aus Repräsentanten 
und Vertretern von staatlichen Einrichtun-
gen, freien Trägern und zivilgesellschaftlichen 
Stellen gebildet. Der Landespräventionsrat des 
Freistaates Sachsen unterstützt dabei auch 
und insbesondere Maßnahmen und Projekte, 
die auf die Bekämpfung jeglicher Erschei-
nungsformen von Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Extremismus abzielen.

Wesentliche Aufgaben des Landespräventi-
onsrates sind u. a.:

à die Koordination, Vernetzung und Res-
sourcenbündelung interdisziplinärer Prä-
ventionsaktivitäten,

à die Optimierung gesamtgesellschaftlicher 
Präventionsinitiativen auf Landesebene,

à die Beratung der Staatsregierung, der 
Ressorts und weiterer Träger der Präven-
tionsarbeit, insbesondere der kommunalen 
Präventionsgremien,

à die Initiierung, Unterstützung und Koordi-
nierung der kommunalen kriminalpräven-
tiven Gremien in den sächsischen Land-
kreisen, Städten und Gemeinden sowie 

à die Koordinierung von landesweiten För-
dermöglichkeiten und Förderprogrammen. 

1. Bildung eines Landespräventionsrates

Die Arbeit des Landespräventionsrates wird 
durch landesweite Fachtagungen und lokale 
Handlungsforen flankiert. Diese Veranstaltun-
gen tragen dazu bei, das staatliche, kommu-
nale und zivilgesellschaftliche Engagement 
vor Ort noch weiter zu vernetzen.
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Zur Stärkung der demokratischen Kultur in 
Sachsen hat die Staatsregierung das Förder-
programm „Weltoffenes Sachsen für Demo-
kratie und Toleranz“ aufgelegt. Dabei werden 
Projekte von Vereinen, Initiativen und Kom-
munen mit Landesmitteln unterstützt, die 
die demokratische Kultur in Sachsen fördern 
und die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung stärken. Das Förderprogramm wird 
durch die Geschäftsstelle des Landespräven-
tionsrates betreut.

Dazu zählen Projekte, die
à Extremismus, insbesondere Rassismus und 

Antisemitismus, in unserer Gesellschaft 
abbauen helfen,

à demokratische Werte stärken, demokra-
tische Handlungskompetenzen fördern 
sowie bürgerschaftliches Engagement 
motivieren,

à Toleranz und Akzeptanz unterschiedlicher 
religiöser, kultureller, ethnischer Zugehö-
rigkeiten oder sexueller Orientierungen 
fördern und stärken,

à zum interkulturellen und interreligiösen 
Austausch beitragen,

à Opfer von Gewalt qualifiziert beraten und 
unterstützen,

à Multiplikatoren und Fachkräfte ausbilden, 
fortbilden und deren  Arbeit inhaltlich und 
methodisch betreuen,

à zu einem lokal oder regional vernetzten Ge-
meinwesen unter Beteiligung maßgeblicher 
staatlicher und nichtstaatlicher Institutio-
nen sowie relevanter Akteure beitragen,

à durch beratende und wissenschaftliche 
Begleitung von Maßnahmen eine nachhal-
tige Entwicklung innovativer Handlungs-
konzepte initiieren.

Aus der Aufzählung geht hervor, dass der 
Handlungsansatz des Landesprogramms über 
die Rechtsextremismusprävention hinaus-
geht. Ein großer Teil der geförderten Projekte 
widmet sich aber speziell diesem Thema. Die 
Förderstatistiken der Jahre 2005 bis 2013 kön-
nen auf der Homepage des Landespräventi-
onsrates http://www.lpr.sachsen.de/13059.htm
eingesehen werden. Über den gesamten Zeit-
raum wurden bislang nahezu 800 Projek-
te mit Fördermitteln von über 16 Mio. Euro 
unterstützt. Im aktuellen Doppelhaushalt 
des Freistaates wurden die Mittel im Landes-
programm um jährlich rund eine Million Euro 
aufgestockt. Damit stehen 2013 und 2014 je-
weils 3 Millionen Euro zur Verfügung.

2. Förderprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“

Markt der Kulturen in Pirna 
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Das AUSSTEIGERPROGRAMM SACHSEN ist 
ein gemeinsames Projekt des Landespräventi-
onsrates im Freistaat Sachsen mit nichtstaat-
lichen Organisationen. Mit dem Programm 
wurde das bisherige Angebot für Aussteiger 
aus der rechtsextremistischen Szene um einen 
wichtigen Baustein ergänzt: eine sozialpä-
dagogische Begleitung des Ausstiegs in den 
Händen nichtstaatlicher Organisationen. 

Ziel der Unterstützung ist es, Aussteigern ein 
Leben in einer freiheitlichen und demokrati-
schen Gesellschaft ohne jede Einflussnahme 
der rechtsextremistischen Szene zu ermögli-
chen. Der Kontakt zum Programm kann auch 
durch Familienmitglieder und Vertrauensper-
sonen hergestellt werden. 

Die Unterstützung wird Jugendlichen und Er-
wachsenen gewährt, die sich aus freien Stü-
cken an das Programm wenden und u. a.:

à der rechtsextremen Szene angehören und 
an rechtsextremen Szeneaktivitäten mit-
wirken,

à Mitglied eines Vereines, Verbandes oder 
einer Gruppierung mit rechtsextremen 
Selbstverständnis sind,

à aktiv rechtsextreme Erlebnis- oder Mu-
sikangebote konsumieren oder aktiv daran 
teilhaben,

à in Freundeskreisen, Partner- oder Famili-
enbindungen leben, in denen rechtsextre-
me Deutungsmuster dominieren. 

Personen, die freiwillig aussteigen möchten, 
erhalten eine qualifizierte Hilfestellung zur 
Abkehr von der rechtsextremistischen Szene
z. B. bei:

à der Abkehr von der rechtsextremistischen 
Szene,

à der Überwindung von Problemen (Schule, 
Arbeit, Wohnung, Sucht, Schulden),

à der Veränderung des sozialen Umfeldes,
à Kontakten mit Behörden und Beratungs-

einrichtungen

sowie in Sicherheitsfragen und Gefährdungs-
situationen.

Es werden Aussteiger beraten, betreut und 
unterstützt, unabhängig davon, ob jemand 
mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, bereits 
verurteilt wurde, in einer sächsischen Justiz-
vollzugsanstalt eine Haftstrafe verbüßt, der 
Bewährungshilfe unterliegt oder sich in einem 
laufenden Strafverfahren befindet. 

3. Aussteigerprogramm

Gefördert werden können grundsätzlich Pro-
jekte und Maßnahmen, welche entsprechend 
dem Aussteigerprogramm im Freistaat Sachsen

a) zentral Anfragen und Informationen zu 
potentiellen Aussteigern aufnehmen, be-
werten und weiter vermitteln,

b) den Ausstieg von Personen, welche der 
rechtsextremistischen Szene angehörten 
oder mit dieser sympathisierten, sozialpä-
dagogisch begleiten,

c) durch beratende und wissenschaftliche 
Begleitung (Coaching) eine nachhaltige 
Entwicklung und Qualitätssicherung des 
Programms garantieren,

d) bei außergewöhnlichen sächlichen Belas-
tungen des Aussteigers unter Beachtung 
seiner Vermögens- und Einkommensver-
hältnisse vorübergehend unterstützend 
wirken.

Der Freistaat Sachsen ermöglicht das Ausstei-
gerprogramm über eine entsprechende För-
derrichtlinie. Dafür stehen jährlich 260.000,- 
Euro Haushaltsmittel zur Verfügung.
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Das Bundesprogramm „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ (Z:T) des Bundesministeriums des 
Innern (BMI) fördert in den ländlichen und 
strukturschwachen Gegenden Projekte für 
demokratische Teilhabe und gegen Extremis-
mus. Das Programm setzt dabei an beste-
henden Strukturen an und unterstützt gezielt 
Vereine und Initiativen, die regional verankert 
sind. Insbesondere eigene Berater/-innen 
gegen Extremismus werden ausgebildet und 
zukunftsträchtige Methoden entwickelt, mehr 
Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern.

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ wird durch 
den Landespräventionsrat fachlich begleitet: 
die Geschäftsstelle des Landespräventions-
rates fungiert zum einen als Koordinierungs-
stelle für Sachsen, zum anderen ist der Ge-
schäftsführer ins Expertengremium berufen 
worden. Für die überwiegend im ländlichen 
Raum angesiedelten sächsischen Projekte 
(u. a. Landessportbund, Landesfeuerwehr-
verband, Wohlfahrtsverbände) sind für den 
Zeitraum 2010 bis 2013 rd. 3,8 Mio. Euro 
bewilligt worden. Bis 2016 schließt sich eine 
zweite Förderperiode an, in deren Rahmen 
weiterhin acht sächsische Projekte mit 6 Mio. 
Euro gefördert werden.

Beispielsweise wurden im Rahmen des Pro-
jekts „Im Sport verein(t) für Demokratie“ 
sogenannte „Demokratietrainer“ ausgebil-
det, welche nun sachsenweit präventiv in 
der Arbeit mit Vereinsverantwortlichen tätig 
sind und bei entsprechenden Vorfällen als 
unmittelbare Ansprechpartner und Berater 

vor Ort aktiv werden. Diese Trainer können im 
Bedarfsfall angefordert werden oder gehen 
in Eigeninitiative auf Vereine zu und thema-
tisieren etwaige Vorfälle, wobei es vor allem 
um die Sensibilisierung und Information von 
Funktionsträgern geht.

Der Regionalausschuss Sport und Sicherheit 
im Landespräventionsrat steht den sächsi-
schen Fußball-Fanprojekten bedarfsweise als 
beratendes Gremium zur Verfügung. Diese  
Projekte werden über die Förderrichtlinie 
Fanprojekte gefördert. Die Fanprojekte selbst 
arbeiten nach dem Nationalen Konzept Sport 
und Sicherheit (NKSS) und engagieren sich 
gegen jegliche Formen der Diskriminierung 
und für den Abbau extremistischer Orientie-
rungen, Vorurteile und Feindbilder. Aufgrund 
ihrer Vernetzung mit Behörden und lokalen 
Einrichtungen und der Nähe zu den jeweiligen 
Fußballvereinen stehen sie diesen im Bera-
tungsfall zur Verfügung.

4. Umsetzung des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“

Zudem gibt es zahlreiche Publikationen, bei-
spielsweise der Deutschen Sportjugend, die 
den Vereinen zur Verfügung gestellt werden 
(Auswahl):

à „Vereine und Verbände stark machen - zum 
Umgang mit Rechtsextremismus im und 
um den Sport“; Herausgeber: Deutsche 
Sportjugend,

à „11 Fragen nach 90 Minuten - Was tun ge-
gen Rassismus und Diskriminierung im Fuß-
ball?“; Herausgeber: Deutsche Sportjugend,

à „Handreichung zum Umgang mit rechts-
extremen Einflüssen im Sport“; Herausge-
ber: Landessportbund Sachsen,

à „Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus im Fußball – Erfahrungen 
und Perspektiven der Prävention“; Heraus-
geber: Deutsches Jugendinstitut.
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Das Sächsische Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz setzt das Bundespro-
gramm „Toleranz fördern – Kompetenz stär-
ken“ um. Dieses Bundesprogramm wird aus 
dem Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen“ 
sowie aus Mitteln des Sächsischen Staats-
ministeriums für Soziales und Verbraucher-
schutz kofinanziert. 

Das im Jahr 2011 begonnene Bundespro-
gramm setzt die im Jahr 2010 ausgelaufenen 
Vorläuferprogramme „Kompetent. Für Demo-
kratie“ und „Vielfalt tut gut“ fort, die ebenfalls 

5. Umsetzung des Bundesprogramms „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“

durch das Staatsministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz umgesetzt wurden. Im 
Rahmen des Bundesprogramms werden zum 
einen Beratungsleistungen für Kommunen, 
freie Träger und Bürgerinitiativen gefördert. 
Zum anderen werden im Rahmen des Bundes-
programms sogenannte „Lokale Aktionspläne“ 
in kommunalen Gebietskörperschaften ange-
regt und gefördert. Inzwischen gibt es in fast 
allen Landkreisen und kreisfreien Städten „Lo-
kale Aktionspläne“. Diese Netzwerke tragen zur 
Stärkung der Demokratieentwicklung in kom-
munaler Verantwortung bei. Dieses bestehen-

de Netzwerk soll verstärkt, weiterentwickelt 
und unterstützt werden. Kommunen werden 
bei der Einführung lokaler Ansprechpartner 
bzw. Koordinatoren gefördert. Solche Stel-
len zur Extremismusintervention/-prävention 
haben sich bewährt. Diese Ansprechpartner 
koordinieren Netzwerke staatlicher und nicht- 
staatlicher Akteure in den Regionen. Bund 
und Land haben seit Programmbeginn rd. 
4,5 Mio. Euro für die Projekte zur Verfügung 
gestellt. Für das kommende Jahr sind über 
1 Mio. Euro für die Programmumsetzung in 
Sachsen geplant.
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à Durchführung von Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen:
 In Vorträgen und öffentlichen Diskussionsrunden informiert das LfV 

Sachsen – auch in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie 
z. B. der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung – über 
Rechtsextremismus und dessen Erscheinungsformen im Freistaat 
Sachsen sowie speziell über Bestrebungen und Aktivitäten der NPD. 
Solche Veranstaltungen wurden zuletzt vor allem an Schulen, Ein-
richtungen der politischen Bildung, der Verwaltung, der Justiz und 
der Bundeswehr durchgeführt. Seit 2001 fanden über 260 Veran-
staltungen (inklusive der nachfolgend beschriebenen) statt.

à Information kommunaler Verantwortungsträger:
 In zahlreichen Beratungsgesprächen informiert das LfV Sachsen 

kommunale Entscheidungsträger über regionale rechtsextremis-
tische Bestrebungen und Aktivitäten (darunter solche der NPD), 
damit Gegenstrategien entwickelt werden können. Seit dem Jahr 
2005 ist das LfV Sachsen in die regelmäßigen Besprechungen der 
Steuerungsgruppe im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
eingebunden. Diese wurde vor dem Hintergrund rechtsextremisti-
scher Aktivitäten im Landkreis unter gemeinsamer Federführung 
des dortigen Landrates und des Oberbürgermeisters der Stadt Pirna 
sowie wesentlicher kommunaler Bereiche und der Polizei gebildet. 
In deren Anfangsphase waren auch die Innen-, Justiz-, Kultus- und 
Sozialressorts vertreten. Im Ergebnis der Abstimmungen, Bündelun-
gen und konkreten Maßnahmen verbesserte sich die Situation vor 
Ort erheblich. Insoweit hatte die Bildung einer solchen Steuerungs-
gruppe Modellcharakter auch für andere Regionen.

 In weiteren Landkreisen, Regionen und Gemeinden fanden Aktions-
foren o. ä. statt bzw. sind in Planung. Bei diesen Foren wird die 
jeweilige regionale Lage zu rechtsextremistischen Bestrebungen 
analysiert und das weitere Vorgehen der Behörden besprochen.

à „Forum starke Demokratie“:
 Ziel des organisatorisch beim LfV Sachsen angesiedelten Forums ist 

die Unterstützung vor allem örtlicher staatlicher und kommunaler 
Entscheidungsträger bei der Bekämpfung des Extremismus. Sie sollen 
in die Lage versetzt werden, extremistische Bestrebungen frühzeitig 
und möglichst sicher zu erkennen und die rechtlich und tatsächlich 
möglichen und gebotenen Maßnahmen dagegen zu ergreifen.

 Seit Juni 2011 fanden in diesem Rahmen – teils in Kooperation mit 
dem Brandenburger Verfassungsschutz – neun Vortrags- und Dis-
kussionsveranstaltungen zu Themen aus dem Bereich des Rechts-
extremismus statt. Daran nahmen über 420 Personen teil. Drei 
Veranstaltungen beschäftigten sich explizit über den Umgang mit 
rechtsextremistischen Mandatsträgern in Kommunalvertretungen.

 Zudem will das Forum die engere Zusammenarbeit von staatlichen 
bzw. kommunalen und nichtstaatlichen Trägern der Extremismus-
prävention fördern. Deshalb beteiligt sich das LfV Sachsen am Kom-
munalWiki, einer Internetplattform, die sich explizit an Kommunen 
wendet und umfassend über mögliche Maßnahmen der Kommunen 
informiert, welche bei extremistischen Bestrebungen in ihrem Be-
reich ergriffen werden können. Die Plattform dient aber auch als 
Diskussionsforum der Kommunen untereinander. Sie wird gemein-
sam mit den Verfassungsschutzbehörden Nordrhein-Westfalen und 
Brandenburg betrieben. Auf dieses Netzwerk haben Entscheidungs-
träger, Führungskräfte und Mitarbeiter von kommunalen und Lan-
desverwaltungen Zugriff. Es wurden u. a. Informationen zur NPD 
und dem Umgang mit ihr eingestellt.

6. Maßnahmen des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen 
 im Rahmen der Rechtsextremismusprävention
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à Fachtagungen:
 Das LfV Sachsen führte gemeinsam mit der Verfassungsschutzbe-

hörde des Landes Brandenburg Fachtagungen zum Extremismus 
durch. Die beiden bisherigen Fachtagungen im August 2012 und im 
Januar 2013 behandelten Themen aus dem Bereich des Rechtsext-
remismus. Ein wesentlicher Schwerpunkt war dabei die Betrachtung 
der NPD. Referenten aus Sicherheitsbehörden, Wissenschaft und 
Medien diskutierten diese Themen mit jeweils über 170 Gästen aus 
Politik und Landesverwaltungen, Verfassungsschutz, Polizei, Ver-
tretern der Kommunen und Landkreise sowie zivilgesellschaftlichen 
Institutionen. Die Fachtagungen dienten darüber hinaus auch der 
weiteren Vernetzung der maßgeblichen Akteure.

à Herausgabe von Broschüren:
 Die präventive Aufklärung der Öffentlichkeit über den Rechtsextre-

mismus erfolgte auch durch die Herausgabe entsprechender Publi-
kationen, die teilweise in Zusammenarbeit mit Verfassungsschutz-
behörden anderer Länder erstellt wurden. In den vergangenen zehn 
Jahren wurden etwa über 100.000 Broschüren des LfV zum Rechts-
extremismus verteilt, darunter die jährlichen Verfassungsschutzbe-
richte sowie die Broschüre „Kommunen für Freiheit und Demokra-
tie“. Ein wesentlicher Schwerpunkt dieser genannten Publikationen 
war die Berichterstattung zur NPD.

à Internetpräsentation bzw. Pressearbeit:
 Im Internetangebot unter www.verfassungsschutz.sachsen.de wur-

den regelmäßig Artikel und Mitteilungen zu aktuellen Sachverhalten 
aus dem Bereich Rechtsextremismus – vorwiegend zur NPD – einge-
stellt. Zudem wurden in den vergangenen Jahren hunderte Anfragen 
von Medien zum Rechtsextremismus bzw. der NPD beantwortet.

à Ausstellung „In guter Verfassung“:
 In der gemeinsam mit der Sächsischen Landeszentrale für politi-

sche Bildung erarbeiteten interaktiven Wanderausstellung wird 
auch auf die verfassungsfeindlichen Zielsetzungen von Rechtsex-
tremisten und speziell der NPD eingegangen. Sie richtet sich ins-
besondere an Jugendliche und an Lehrpersonal und wurde deshalb 
überwiegend in Bildungseinrichtungen gezeigt. Die aktuelle bzw. 
deren Vorläuferausstellung wurden seit 2001 mehr als 50-mal im 
Freistaat Sachsen gezeigt.
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Die gemeinsame Informations- und Analysestelle von LKA und LfV 
(GIAS) wurde im April 2012 eingerichtet. Die bestehende enge Zusam-
menarbeit wurde durch die Einrichtung der GIAS weiter institutionali-
siert und intensiviert. Zu deren Aufgaben gehören die Bündelung aller 
relevanten Informationen, die koordinierte Analyse von nachrichten-
dienstlichen und polizeilichen Erkenntnissen sowie die Erstellung von 
abgestimmten Lagebildern. Dabei wird die Lage auf dem Gebiet des 
Rechtsextremismus aufgrund der Erkenntnisse des Verfassungsschut-
zes und der Polizei fortlaufend bewertet.

7. Einrichtung einer gemeinsamen 
 Informations- und Analysestelle von 
 LKA Sachsen und LfV Sachsen (GIAS)

LKA Sachsen

 | 11 



Am 1. Januar 2013 wurde das Operative Abwehrzentrum (OAZ) ein-
gerichtet. Im OAZ werden der Informationsaustausch und die Zu-
sammenarbeit aller mit der Bekämpfung von Rechtsextremismus und 
politisch motivierter Kriminalität befassten Organisationseinheiten der 
sächsischen Polizei gebündelt.

Mit dem OAZ wurde eine flexible Organisationsstruktur und damit ein 
schlagkräftiges Netzwerk in der Polizei geschaffen. Hierdurch wird 
zudem eine enge Verzahnung zu anderen Behörden, insbesondere der 
Staatsanwaltschaft und dem Landesamt für Verfassungsschutz, er-
reicht. Die Bündelung in einem Netzwerk stellt einen umfassenden und 
aktuellen Informationsaustausch sicher. 

Im Zentralen Ermittlungsabschnitt arbeiten Staatsanwälte und poli-
zeiliche Ermittler eng zusammen. Zusätzlich wurde ein Auswertezen-
trum mit Internetrecherche aufgebaut. Hier fließen alle Informationen 
zusammen und es wird ein wöchentlicher Ereigniskalender sowie ein 
monatliches Lagebild erstellt. Die Mobilen Einsatz- und Fahndungs-
gruppen mit szenekundigen Beamten werden vom OAZ geführt und 
entsprechend der Lage eingesetzt.

8. Gründung des Operativen Abwehrzentrum (OAZ) gegen Rechtsextremismus

Zudem wurde dem OAZ neben dem Mobilen Einsatzkommando Staats-
schutz auch die Sonderkommission Rechtsextremismus (Soko Rex) 
unterstellt. Die Soko Rex wurde 1991 zur Bekämpfung des Rechtsext-
remismus eingerichtet, um besonders hervorstechende rechtsextreme 
Straftaten zu verfolgen und aufzuklären.

Für eine flächendeckende Präsenz des OAZ im Freistaat Sachsen wur-
den regional fünf Ermittlungsabschnitte gebildet.

Wie das LKA ist auch das OAZ in die bereits erwähnte GIAS von LKA 
und LfV integriert worden.

Einen ersten großen Ermittlungserfolg konnte das OAZ bereits einen 
reichlichen Monat nach seiner Gründung verzeichnen. Durch die Si-
cherung umfangreichen Beweismaterials durch das OAZ konnte die 
Vereinigung „Nationale Sozialisten Döbeln“ am 18. Februar 2013 nach 
§ 3 des Vereinsgesetzes verboten werden.
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Einen weiteren Schwerpunkt der Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus bilden die Mobilen Einsatz- und Fahndungsgrup-
pen (MEFG). Die MEFGs üben einen kontinuierlichen Fahndungs- und 
Kontrolldruck auf die rechtsextremistische Szene aus, beispielsweise 
durch verstärkte Präsenz an erkannten Schwerpunkten. Sie flankieren 

9. Mobile Einsatz- und Fahndungsgruppen

damit die Maßnahmen des OAZ. Um noch stärker als bisher auf aktu-
elle Brennpunkte reagieren zu können, werden die Einsätze seit Anfang 
dieses Jahres zentral durch das OAZ unter Einbeziehung aktueller Er-
kenntnisse auch des Verfassungsschutzes koordiniert.
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Um eine einheitliche und qualifizierte Ein-
satzbewältigung bei rechtsextremistischen 
Konzerten sicherzustellen, wurde eine Hand-
reichung für die Polizei erstellt und allen Po-
lizeidienststellen an die Hand gegeben. Diese 
speziell für den Polizeivollzugsdienst erar-
beitete Handreichung enthält Hinweise zur 
Einordnung und zum Ablauf der Konzerte, 
zur Rechtslage, zu den straf- und ordnungs-
rechtlichen Aspekten, zu Fragen der Beweis-
sicherung und einsatztaktischen Maßnahmen 
sowie zur Zusammenarbeit und zum Informa-
tionsaustausch mit dem Verfassungsschutz, 
bei dem am Ende alle Erkenntnisse zum Kon-
zertgeschehen landesweit zusammenfließen.

10. Maßnahmen zur Unterbindung von rechtsextremistischen Konzerten

Darüber hinaus wurde eine Handreichung für 
die kommunalen Behörden herausgegeben 
und allen Landräten und Oberbürgermeistern 
zur Verfügung gestellt. Dieses Papier enthält 
Empfehlungen, wie die Behörden vor Ort ihre 
jeweiligen Zuständigkeiten optimal nutzen 
können, um Szene-Objekte einer anlassbe-
zogenen verwaltungsrechtlichen Prüfung zu 
unterziehen. Neben einzelnen Aspekten des 
Versammlungs- und Veranstaltungsrechts 
bietet die Handreichung eine Übersicht über 
die vielfältigen Handlungsmöglichkeiten des 
Baurechts, des Brandschutzes, des Gewer-
be- und Gaststättenrechts, des Straßen- und 
Wegerechts, der Gesundheits- und Hygiene-

vorschriften, um nur einige zu nennen. Damit 
sollen alle Mittel des Rechtsstaates im Sinne 
eines ganzheitlichen Ansatzes genutzt wer-
den, um den Wirkungskreis von Rechtsextre-
misten so weit wie möglich einzuschränken.

Das Landeskriminalamt hat eine neue Soft-
ware zur automatischen Erkennung von in-
dizierter Musik im Internet entwickelt, die 
künftig auch im mobilen Einsatz ermöglicht 
werden soll. Mit diesem Computerprogramm 
können Ermittler verbotene Musik in Zukunft 
unkompliziert und schnell identifizieren.
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Das entschlossene Vorgehen des Freistaates 
Sachsen gegen Rechtsextremismus zeigt sich 
auch in Verboten von rechtsextremistischen 
Vereinigungen. So hat der Staatsminister des 
Innern am 18. Februar 2013 die rechtsextre-
mistische Vereinigung „Nationale Sozialis-
ten Döbeln“ verboten. Damit sind in Sachsen 
seit 2001 bereits drei rechtsextremistische 
Organisationen inklusive eventueller Teilor-
ganisationen verboten worden. Neben den 
„Nationalen Sozialisten Döbeln“ betrafen die 
Verbotsmaßnahmen die rechtsextremisti-
schen Kameradschaften „Skinheads Sächsi-
sche Schweiz“ (2001) und „Sturm 34“ (2004).

11.  Vereinsverbote
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